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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 

04.01.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786), die durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 I 

Nr. 6) geändert worden ist. 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 

1802) geändert worden ist. 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 

05.03.2010 (GBl. 2010, S.357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 

3 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 41) geändert worden ist. 

3 Anhang zum Bebauungsplan 

• Pflanzliste 

4 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften 

• Begründung  

• Darstellung der Umweltbelange nach §§ 1 Abs.6 Nr.7, Abs.7 und 1a BauGB 

Bebauungsplan „Rabenwiesen V – 2.Änderung“ incl. Grünordnungsplan „Ra-

benwiesen V – 2. Änderung“ in Süssen, Dipl.-Ing.(FH) Klaus Saur, Freier Gar-

ten- und Landschaftsarchitekt, Mengen, 04. April 2023 

• „Bebauungsplan Rabenwiesen V, 2. Änderung“ in Süßen, Artenschutzrechtli-

che Relevanzprüfung (Habitatpotentialanalyse) nach § 44 und 45 BNatSchG, 

Fachbüro für ökologische Planungen, Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Lissak, Heinin-

gen, Oktober 2022 

• Schalltechnische Gutachten zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, „Be-

bauungsplan Rabenwiesen V, 3. Bauabschnitt, 73079 Süßen“, Gerlinger + 

Merkle, Schorndorf, B.Eng. J. Drumm, 21.07.2022 

• Stellungnahme zum Schreiben des Landratsamtes Göppingen vom 

10.01.2023 Rabenwiesen V – 3. Bauabschnitt, Gerlinger + Merkle, Schorndorf, 

B.Eng. J. Drumm, 29.03.2023 
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5 Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 

zum Bebauungsplan. Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen 

Festsetzungen sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft. 
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet 

(§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind (§ 4 Abs. 2 BauNVO): 

– Wohngebäude, 

– die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

– Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden (§ 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 

Abs. 6 BauNVO): 

– sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Nicht zulässig im Sinne des § 1 Abs. 6 sind: 

– Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

– Anlagen für Verwaltung, 

– Gartenbaubetriebe, 

– Tankstellen. 

A2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A2.1 Grundflächenzahl 

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte maximale Grundflä-

chenzahl darf im Quartier A durch Grundflächen von Anlagen nach § 19 Abs. 4 

Nr. 1, 2 u. 3 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 überschritten wer-

den. 

In den Quartieren B, C, D und E darf die Grundflächenzahl mit Anlagen nach § 19 

Abs. 4 Nr. 1, 2 u. 3 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten 

werden. 

A2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Zahl der Vollgeschosse als ma-

ximal zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt.  
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A2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Für das Plangebiet werden maximale Firsthöhen (FHmax), maximale Traufhöhen 

(THmax) und maximale Gebäudehöhen (GHmax) festgesetzt.  

Zur Bemessung der Höhe sind im zeichnerischen Teil Bezugshöhe (BZH) in Me-

tern über Normalnull gemäß Planeinschrieb festgesetzt. Wird die im Planteil vorge-

schlagene Grundstückseinteilung geändert, müssen die neuen maßgeblichen Be-

zugshöhen zwischen den festgesetzten Werten durch Interpolation ermittelt wer-

den. 

Die maximale Traufhöhe (TH max.) wird bei Satteldächern und Pultdächern zwi-

schen der festgesetzten Bezugshöhe (BZH) und dem Schnittpunkt der Außen-

wand mit der Dachhaut (Oberkante) gemessen. 

Die maximale Firsthöhe (FH max.) wird bei Satteldächern zwischen der festge-

setzten Bezugshöhe (BZH) und dem First gemessen.  

Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) wird bei Flachdächern und Pultdächern 

zwischen der Bezugshöhe (BZH) und der Oberkante Attika gemessen. 

 

Überschreitung der Höhe der baulichen Anlagen  

Die tatsächlich realisierte / geplante Gebäudehöhe kann auf max. 10 % der jeweili-

gen Gebäudegrundfläche für haustechnische Aufbauten (z.B. Zu- und Abluf-

teinrichtungen, Aufzugsüberfahrten, Außeneinheiten von Luft-Wasser-Wärmepum-

pen) um max. 1,50 m überschritten werden. Mit Ausnahme der Aufzugsüberfahr-

ten, muss der horizontale Abstand der haustechnischen Aufbauten zu den Außen-

wänden des Gebäudes, mindestens so groß wie die tatsächliche Höhe der haus-

technischen Aufbauten sein. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern (0°-8°) dürfen Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie an ihrem höchsten Punkt die tatsächliche maximale Gebäude-

höhe (Oberkante Attika) um max. 1,0 m überragen. Diese haben zu den Außen-

wänden des Gebäudes einen horizontalen Abstand von mind. 1,0 m einzuhal-

ten. Bei Gebäuden mit geneigten Dächern dürfen Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie zu keiner Überhöhung des Dachfirstes führen. 

A3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

E: offene Bauweise: zulässig sind nur Einzelhäuser. 

a1: abweichende Bauweise: zulässig sind nur Hausgruppen (Kettenhäuser) 

mit einer Längenbeschränkung der jeweiligen Hauptkörper von max. 7,0 

m, ohne seitlichen Grenzabstand auf der östlichen Grundstücksseite. Hier-

von ausgenommen ist das östliche Endhaus der Hausgruppe. Für dieses 

gilt für die östliche Grundstücksseite die offene Bauweise. 

a2: abweichende Bauweise: zulässig sind nur Hausgruppen (Kettenhäuser) 

mit einer Längenbeschränkung der jeweiligen Hauptkörper von max. 7,0 

m, ohne seitlichen Grenzabstand auf der südöstlichen Grundstücksseite.  

a3: abweichende Bauweise: zulässig sind nur Hausgruppen (Reihenhäu-

ser). Für das nördliche Endhaus der Hausgruppe gilt auf der nördlichen 

Grundstücksseite Grenzbau. 
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A4 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeich-

nerischen Teil des Bebauungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

A4.1 Terrassen, sonstige untergeordneten Bauteile und Vorbauten 

Terrassen und Terrassenüberdachungen dürfen die Baugrenzen ausnahms-

weise bis zu 2,5 m überschreiten.  

Untergeordneten Bauteile gem. § 5 Abs. 6 Nr. 1 LBO und Vorbauten (wie z.B. 

Erker, Balkone) gem. § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO dürfen die Baugrenzen ausnahms-

weise bis zu 1,5 m überschreiten.  

Die Abstandsregelungen gem. LBO bleiben hiervon unberührt. 

A4.2 Offene Stellplätze, Garagen und Carports  

Siehe dazu Ziff. A6. 

A4.3 Tiefgaragen und unterirdische bauliche Anlagen 

Tiefgaragen bzw. unterirdische Gemeinschaftsgaragen sowie baulichen Anla-

gen durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, sind auch außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen sowie unterhalb der öffentlichen Fuß- und 

Radwege zulässig. 

A4.4 Nebenanlagen 

Im Plangebiet sind Gebäude als Nebenanlage außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche nur bis 15 m³ umbauter Raum zulässig und je Baugrundstück 

bzw. je Wohneinheit mit Gartennutzungsrecht zahlenmäßig auf 1 beschränkt. 

Müll- und Fahrradeinhausungen sind größen- und zahlenmäßig nicht beschränkt 

und allgemein zulässig.    

A5 Stellung der baulichen Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Hauptgebäuderichtungen sind iden-

tisch mit den Hauptfirstrichtungen. Von diesen kann um +/- 10° abgewichen wer-

den. 

In den Bereichen in denen keine Richtung vorgegeben ist, kann diese frei ge-

wählt werden. 

A6 Stellplätze, Carports und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB, §§ 12 und 23 Abs. 5 BauNVO) 

Offene Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zulässig. 
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Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu-

lässig. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und Car-

ports nur in den hierfür festgesetzten Flächen (Ga/Ca) zulässig. Offene Stellplätze 

sind hier ebenfalls zulässig. 

A7 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohnge-

bäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Für das Quartier A werden maximal   

– 2 Wohneinheiten je Einzelhaus zugelassen.  

zugelassen. 

 

Für die Quartiere B und C werden maximal   

– 2 Wohneinheiten je Hausgruppenglied  

zugelassen.  

 

Für das Quartier D wird maximal   

– 1 Wohneinheiten je Hausgruppenglied  

zugelassen.  

 

In den Gebieten E ist die Zahl der Wohneinheiten nicht beschränkt. 

A8 Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung und Anschluss anderer Flächen 

an die Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

A8.1 Öffentliche Verkehrsfläche 

Öffentliche Verkehrsflächen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt. Die darge-

stellte Straßenaufteilung ist nicht bindend. 

A8.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: öffentliche Par-

kierung 

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen sind öffentliche Stellplätze 

zulässig. Zulässig sind auch Ladestationen für die Elektromobilität oder andere 

Einrichtungen, die im direkten Zusammenhang hiermit oder alternativen Fahrzeug-

antrieben stehen 



Stadt Süßen TEXTTEIL 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Rabenwiesen V, 2. Änderung“ 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 8 von 24 

A8.3 Öffentliche Fuß- und Radwege 

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen werden als öffentliche Fuß- und 

Radwege festgesetzt. Diese dürfen mit Tiefgaragen unterbaut werden. 

A8.4 Verkehrsgrünflächen 

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen werden als öffentliche Verkehrs-

grünflächen festgesetzt. Diese sind mit niedrigen Feldgehölzen zu bepflanzen. 

Bauliche Anlagen die im Zusammenhang mit Verkehrsflächen stehen, insbeson-

dere Böschungen, Stützbauwerke, Wege und Treppenanlagen, Beschilderung, Be-

leuchtung, Entwässerungsanlagen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, sind zu-

lässig. 

A9 Flächen für die Versorgung durch Elektrizität   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten Versorgungsflächen Zweckbe-

stimmung „Elektrizität“ sind Umspannstationen und Anlagen der Telekommuni-

kation zulässig. 

Außerhalb der Flächen bleibt die ausnahmsweise Zulässigkeit gem. § 14 Abs. 2 

BauNVO weiterhin bestehen.  

A10 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A10.1 Beseitigung von Niederschlagswasser 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Das häusliche Schmutzwasser wird 

über den Hausanschluss an den öffentlichen Schmutzwasserkanal angeschlos-

sen. 

Sämtliches Regenwasser der privaten Grundstücke und der Straßen wird an den 

öffentlichen Regenwasserkanal angeschlossen. 

Das Regenwasser wird der bereits hergestellten Behandlungs- und Rückhaltean-

lage zugeführt. Diese wurde bereits für die anfallende Wassermenge ausgelegt. 

A10.2 Oberflächenbelag Erschließungswege/ Stellplätze 

Der Oberflächenbelag der Erschließungswege und offenen Stellplätze ist mit hel-

len, wasserdurchlässigen Belägen wie Pflaster, Rasenpflaster, Rasengitterstei-

nen oder Schotterrasen o.ä. herzustellen. 

A10.3 Dachbegrünung  

Flach- und flachgeneigte Dächer (< 10°) von Gebäuden und Garagen, mit Aus-

nahme von Terrassen, Glasdächern und plan ausgeführter oder integrierter Pho-

tovoltaikmodulen (s. u.), sind mit einer mindestens 7 cm dicken Substratschicht 

anzulegen und mindestens extensiv dauerhaft zu begrünen. Für die Begrünung 

ist zertifiziertes, ökologisch unbedenkliches Substrat zu verwenden (Gütezeichen 
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RAL-GZ 253; das Substrat muss den Vorsorgewerten der Bodenschutzverord-

nung bzw. dem Zuordnungswert Z 0 in Feststoff und Eluat nachweislich entspre-

chen). 

Hinweis zur Pflicht zur Errichtung von Photovoltaikanlagen:  

Sofern Aufdachanlagen (additive Systeme zur wasserführenden Schicht), die plan 

auf dem Dach anliegen, oder integrierte Systeme (baukonstruktiv integriert als 

wasserführende Schicht) verwendet werden, kann auf die Dachbegrünung in die-

sen Bereichen verzichtet werden. Sofern aufgeständerte Module zum Einsatz 

kommen, ist eine vollflächige Begrünung auch darunter vorzusehen.  

A10.4 Tiefgaragenbegrünung 

Tiefgaragen oder Tiefgaragenteile, die nicht überbaut werden, sind mit einer Erd- 

oder Substratschicht von mindestens 50 cm zu überdecken und zu begrünen. 

Dies gilt nicht für notwendige Zugänge oder Zufahrten. Für die Begrünung ist zer-

tifiziertes, ökologisch unbedenkliches Substrat zu verwenden (Gütezeichen RAL-

GZ 253; das Substrat muss den Vorsorgewerten der Bodenschutzverordnung 

bzw. dem Zuordnungswert Z 0 in Feststoff und Eluat nachweislich entsprechen). 

A10.5 Baufeldfreimachung  

Die Baufeldfreimachung ist nur in der vogelbrutfreien Zeit von 01.10. bis 28.02. zu-

lässig. 

A10.6 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundli-

che Lampengehäuse und Leuchtmittel zulässig. 

Folgendes ist zu beachten: 

– Vermeidung heller, weitreichender künstlicher Lichtquellen; 

– Verwendung von geschlossenen Lampenkörpern; 

– Anbringung der Lampen in geringer Höhe; 

– Lichtlenkung und Abschirmung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich 

beleuchtet werden müssen (Lichtbündelung zum Boden hin), Vermeidung 

horizontaler Abstrahlungen; 

– Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum. Verwen-

dung vorzugsweise von warmweißen LED-Lampen mit einer Lichtleistung 

nicht über 3000 Kelvin oder von Lampen mit einem geringen und engen 

Spektralbereich (570 - 630 nm). Verzicht auf Verwendung von Quecksilber-

dampf-Hochdrucklampen und von mit Halogen oder Edelgas gefüllten Lam-

pen. 

– Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvor-

richtungen oder Dimmfunktion; 

– Die Verwendung von UV-Strahlung und IR-Strahlung emittierender Beleuch-

tung ist unzulässig; 

– Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitze-

tod anfliegender Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung 

stattfindet). 
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A11 Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte 

räumliche Bereiche: Wohnhof   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)  

Auf den gekennzeichneten Flächen sind Gemeinschaftsanlagen für die Anlieger in 

Form von Wohnhöfe anzulegen. Die Errichtung von Einfriedungen und Nebenan-

lagen, die nicht der Nutzung der festgesetzten Gemeinschaftsanlage dienen, sind 

nicht zulässig. 

A12 Die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen 

und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anla-

gen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie 

die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur 

Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen 

zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 

Vorkehrungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  

Die städtebaulichen Orientierungswerte nach DIN 18005-1 (Stand Juli 2002) für 

ein allgemeines Wohngebiet werden im Plangebiet überschritten. Daher sind pas-

sive Schallschutzmaßnahmen an den jeweiligen Gebäuden erforderlich. Im Rah-

men des Baugenehmigungsverfahren ist der auf den Einzelfall abgestimmte und 

raumweise betrachtete Nachweis zum Schallschutz gegen Außenlärm gemäß der 

zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen DIN 4109 zu führen und die Schall-

dämmmaße der Außenbauteile sind entsprechend zu dimensionieren. 

(Hinsichtlich der Lärmsituation wird auf das Schalltechnisches Gutachten Untersu-

chung „Schalltechnisches Gutachten zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, Be-

bauungsplan Rabenwiesen V, 3. Bauabschnitt, 73079 Süßen, Gerlinger + Merkle 

Ingenieurgesellschaft, Schorndorf, 21.07.2022, verwiesen.)   

A13 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 

und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A13.1 Pflanzzwang 

Die als Pflanzzwänge festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen 

und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwen-

dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Quali-

tätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 
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An den dargestellten Standorten sind entsprechend den nachfolgend aufgeführ-

ten Festsetzungen Pflanzungen vorzunehmen. 

Pflanzzwang 1 (pz 1) – Einzelbäume  

Auf den festgesetzten Standorten sind Bäume gemäß der Pflanzliste (im Anhang) 

anzupflanzen, dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

Der Stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung hat mindestens 16 cm zu betra-

gen (gemessen in 1,00 m Höhe). 

Die eingetragenen Pflanzstandorte können um bis zu 3,00 m verschoben werden. 

Pflanzzwang 2 (pz 2) – Ortsrandeingrünung   

In der mit pz gekennzeichneten Flächen sind freiwachsende Feldgehölzhecken 

mit mehrstufigem Aufbau aus gebietsheimischen und standortgerechten 

Laubsträuchern aus authochthonem Pflanzgut (Pflanzenauswahlliste im Anhang) 

zu pflanzen. Darüber hinaus ist je 50 m² mindestens ein Baum (Pflanzenliste A) 

zu pflanzen. Die Feldgehölzhecken und Bäume sind dauerhaft zu pflegen und bei 

Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Pflanzzwang 3 (pz 3) – Begrünung der privaten Grundstücksfläche (nicht im 

zeichnerischen Teil dargestellt) 

Die nicht überbauten und nicht Erschließungszwecken dienenden privaten Grund-

stücksflächen sind gärtnerisch bzw. gemäß Vorgaben der planungsrechtlichen 

Festsetzungen (Pflanzzwang) und der in den Hinweisen dargestellten Artenver-

wendungsliste anzulegen und dauerhaft als flächig begrünte Vegetationsflä-

che zu unterhalten.  

Pro 200m² nicht überbauter Grundstücksfläche ist ein einheimischer Einzelbaum 

(gemäß Pflanzliste im Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Die Anlage von Schottergärten (schotterüberdeckte Flächen, deren bepflanzter 

Anteil weniger als 90% beträgt) ist unzulässig.  
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachform/-neigung  

In den nachfolgenden Bereichen sind folgende Dachformen und Dachneigungen 

entsprechend Planeinschrieb festgesetzt:  

– Im Quartier A sind Satteldächer, Pultdächer und Flachdächer mit einer Dach-

neigung bis max. 33° zulässig.  

– Im Quartier B, C, D und E sind Flachdächer mit einer Dachneigung bis max. 

8° zulässig. 

Ausgenommen von den vorgenannten Festsetzungen sind untergeordnete Bau-

teile und untergeordnete Dächer wie Vordächer und Dachaufbauten sowie Dä-

cher von Garagen und Carports. 

Dachdeckung 

Zulässig bei geneigten Dachflächen sind rote oder rotbraune und anthrazitfar-

bene Dachdeckungselemente und Solarziegel einschließlich Indach-Module so-

wie begrünte Dächer. Flach- und flachgeneigte Dächer (0° bis 8°) von Gebäu-

den sind zu begrünen (siehe auch Ziffer A 11.3). Reflektierende Materialien und 

glasierte Ziegel sind für die Dachdeckung nicht zulässig. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, sofern diese sich 

bei geneigten Dächern in ihrer Neigung der jeweiligen Dachfläche auf der sie an-

gebracht sind anpassen. 

B1.2 Fassadengestaltung / Materialien  

Die Gebäudeaußenflächen sind in Holz, Putz, Ziegel, Naturstein, Sichtbeton oder 

Glas auszuführen. Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile im 

Sinne des § 5 Abs. 6 LBO, zulässig. 

B2 Werbeanlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an der Gebäudefassade, nur 

bis zu einer Gesamtfläche von 2 m² und nur bis zur Höhe der Traufe zulässig. Im 

gesamten Plangebiet sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder 

laufendem Licht und Booster (Lichtwerbung am Himmel) unzulässig. 
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B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 

unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 

Einfriedungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B3.1 Müllbehälterstandorte  

Private Müllbehälterstandorte zur dauernden Lagerung von Mülltonnen sind ein-

zuhausen und / oder mit Hecken aus Laubgehölzen an drei Seiten einzugrünen.   

B3.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang von Grundstücksseiten, die an öffentliche Verkehrsflächen 

angrenzen, sind nur als lebende Einfriedungen oder als blickoffene Zäune, bis 

zu einer maximalen Höhe von 1,0 m zulässig.  

Einfriedungen als „Sichtschutz“ außerhalb des Grenzabstands sind bis zu einer 

Höhe von maximal 1,8 m zulässig. 

In den Quartieren B, C und D sind darüber hinaus Einfriedungen als „Sicht-

schutz“ zwischen den angrenzenden Terrassen der Gebäude (Reihen- und Ket-

tenhäuser) auf einer Länge von 4,0 m bis zu einer Höhe von maximal 1,8 m zuläs-

sig. 

Im Übrigen gelten die Vorgaben der Landesbauordnung bzw. des Nachbarrechts-

gesetzes. 

B3.3 Stützmauern 

Stützmauern sind zulässig. Zur Nachbargrenze oder öffentliche Fläche sind 

Stützmauern bis max. 0,75 m zulässig. Entlang von Grundstücksseiten, die an öf-

fentliche Verkehrsflächen mit Fahrverkehr angrenzen, sind diese 0,5 m von der 

Hinterkante Bordstein zurückzusetzen.  

B4 Stellplatzverpflichtung 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)  

Abweichend von § 37 Abs. 1 LBO gilt folgende Stellplatzverpflichtung: 

Bei der Errichtung der Gebäude sind je Wohnung 2,0 geeignete Stellplätze auf 

dem Privatgrundstück herzustellen. Sofern sich bei der Berechnung der Stell-

plätze Bruchzahlen ergeben, ist auf die nächste volle Zahl aufzurunden.  

Für Wohnungen mit weniger als 60 m² Wohnfläche ist nur 1,0 Stellplatz herzu-

stellen. Für diese Stellplätze gilt im Übrigen § 37 LBO entsprechend. 

B5 Aufschüttungen und Abgrabungen 

(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 

Geländemodellierungen, Abgrabungen und Anschüttungen sind nur bis zu 

0,75 m zum natürlichen Geländeverlauf zulässig.  
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B6 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern 

von Niederschlagswasser  

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Auf den privaten Baugrundstücken sind zur Sammlung von Regenwasser von 

Dachflächen kombinierte Zisternen mit zusätzlicher Retentionsfunktion (Zwangs-

entleerung für Teilvolumen) herzustellen. 

Retentions-/Speichervolumen: 30 Liter pro 1 m² Dachfläche 

Gedrosselte Abflussmenge: 0,0015 l/s pro 1 m² Dachfläche 

Die Retention kann entfallen, wenn die angeschlossene Dachfläche begrünt ist 

und das entsprechende Retentionsvolumen nachgewiesen wird.  

B7 Ordnungswidrigkeiten  

(§ 75 LBO) 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO LBO handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen folgende Örtliche Bauvorschriften verstößt:  

1. Dachform  

2. Dachneigung  

3. Dachdeckung  

4. Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

5. Zwerchgiebel/-haus und Quergiebel/-haus 

6. Gestaltung der unbebauten Fläche  

7. Einfriedungen 

8. Stützmauern 

9. Werbeanlagen 

10. Stellplatzverpflichtung 

11. Aufschüttungen und Abgrabungen 

12. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswas-

ser 

Gemäß §75 Abs. 4 LBO können Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 

100 000 Euro geahndet werden. 
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C HINWEISE 

C1 Bodendenkmale 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte archäologische Funde 

und/oder Befunde zutage treten. Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz ist in einem 

solchen Fall die Kreisarchäologie Göppingen (07161-50318-0 oder 5031817; 

0173-9017764; r.rademacher@landkreis-goeppingen.de) und das Regierungsprä-

sidium Stuttgart/ Ref. 84.2 Denkmalpflege umgehend zu benachrichtigen. 

Funde/Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in un-

verändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die zuständigen Stellen mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden sind. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-

keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-

chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 

rechnen. 

Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen 

jederzeit auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zu-

tage treten. Nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende or-

ganische Reste und Fossilien ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest 

auffällige Versteinerungen und Knochen meldepflichtig sind.  

C2 Bodenschutz 

(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetz-

tes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 

19731, DIN 18915) wird hingewiesen. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-

gen der Erdoberfläche ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 

dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß 

zu beschränken.  

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Der Bodenaushub ist, soweit möglich, im Plangebiet zur Geländegestaltung auf 

den Baugrundstücken selbst wieder einzubauen. Überschüssiger Bodenaushub 

ist zu vermeiden.  

Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Ver-

geudung zu schützen (§202 BauGB). 

C3 Geotechnik  

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten 

im Ausstrichbereich der Gesteine der Opalinuston-Formation (Mitteljura). Das 

Plangebiet liegt ferner im Bereich der ehemaligen. Stillgelegten Grube Süßen (Zie-

geleirohstoffe). 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastab-

tragung geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden 

(bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-

schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
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Die anstehenden Gesteine der Opalinuston-Formation neigen schon bei geringer 

Hanglage oder beim Anschnitt innerhalb von Baugrubenwänden oder -böschun-

gen zu Rutschungen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwasser geplant bzw. wasser-

wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 

und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicke-

rungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-

grundeigenschaften sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen 

(z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) 

Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 

Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 

und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-

cherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 

1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

C4 Baugrundgutachten  

Die bindigen Deckschichten und verwitterten Tonsteine der Opalinuston - Forma-

tion bilden einen uneinheitlichen und stark setzungsfähigen Baugrund, neigen zu 

saisonalen Volumenänderungen (Schrumpfen bei Austrocknung, Quellen bei Wi-

derbefeuchtung) und können in Hanglage bzw. Einschnitten rutschanfällig sein.  

Deshalb werden für Neubauten objektbezogene Baugrunduntersuchungen ge-

mäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

C5 Abfallverwertungskonzept/ Bodenschutzkonzept  

Bei der Durchführung des Bauvorhabens ist auf ein Erdmassenausgleich gem. § 3 

Abs. 3 LKreiWiG hinzuwirken. Dies trägt der Abfallvermeidungspflicht nach KrWG, 

nach § 1a BauGB und dem BBodSchG Rechnung. Der Erdmassenausgleich ist 

dafür eine bestgeeignete Maßnahme und hat schließlich auch Auswirkungen auf 

die zur Verfügung zu stellenden Entsorgungskapazitäten (Deponiekapazitäten) 

und die Kosten von Bauvorhaben.  

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraus-

sichtlich anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Land-

ratsamt ein Abfallverwertungskonzept gem. §3 LKreiWiG vorzulegen.   

C6 Erdwärmenutzung  

Der Bau von Erdwärmesonden ist nur oberhalb der Arietenkalk-Formation mög-

lich. Tiefer reichende Bohrungen sind nicht zulässig. Ansprechpartner ist das Um-

weltschutzamt des Landratsamts Göppingen.  

C7 Behandlung von Niederschlagswasser/ Regenwas-

sernutzung  

Für die Ableitung und Behandlung des Niederschlagswassers wurde im Rahmen 

des Bebauungsplans „Rabenwiesen V“ ein Wasserrechtsverfahren durchgeführt. 

Die Flächen wurden dabei bereits berücksichtigt. 

Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder in ähnlicher Weise behandel-

ten kupfer-, zink- oder bleigedeckten Dächern ist ebenfalls zu behandeln.  
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Bei der Nutzung von Regenwasser ist die DIN 1989 (Regenwassernutzungsanla-

gen) sowie das DVGW Arbeitsblatt W555 (Nutzung von Regenwasser im häusli-

chen Bereich) zu beachten und einzuhalten.  

Auf das Markblatt „Speicherung von Regenwasser in Zisterne“ und der Anzeige-

pflicht über das Anzeigeformular nach § 13 (4) der TrinkwV vom Landratsamt 

Göppingen wird hingewiesen.  

C8 CEF – Maßnahmen 

Als funktionssichernde Maßnahme werden seit 2019 zwei „Lerchenfenster“ auf 

den Flurstücken 1607/2 und 1608/1 im zweijährliche Wechsel auf Grundlage eines 

Pachtvertrages zwischen der Stadt Süßen und dem Bewirtschafter der städtischen 

Grundstücke angelegt. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme werden bei der Feldlerche die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht 

erfüllt. 

C9 Artenschutzrechtliche Empfehlungen 

Vogelschutz 

Bei der Planung von Glasflächen sind folgende Grundsätze zu beachten:  

• Vermeidung großer Glasflächen.   

• Durchsichten vermeiden durch  

 entsprechende Konstruktion  

 Wahl halbtransparenter Materialien  

 Einsatz innenarchitektonischer Mittel  

• Spiegelungen vermeiden durch  

 Wahl von Scheiben mit geringem Außenreflexionsgrad  

 Montieren von Insektenschutzgittern  

 Verzicht auf Spiegel im Außenbereich  

• Attraktion vermeiden durch  

 Verzicht auf Pflanzen hinter Scheiben  

 angepasste Umgebungsgestaltung bei stark spiegelnden Scheiben  

Markierungen zur Vermeidung von Durchsicht und Spiegelungen sollten flächig 

sein, aussenseitig angebracht werden, vorzugsweise mit geprüftem Vogelschutz-

muster umgesetzt werden und sich vor dem Hintergrund kontrastreich abheben. 

Auf den Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ bzw. auf das 

Merkblatt „Vogelkollisionen an Glas vermeiden“ wird hingewiesen. 

C10 Verbot von Schottergärten 

Das nach § 21a NatSchG geltende Verbot von Schottergärten ist zu beachten. 

Demnach ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet 

werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen zur Ge-
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staltung von privaten Gärten sind grundsätzlich keine andere zulässige Verwen-

dung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen ferner was-

seraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

C11 Oberflächenbeläge 

Befestigung auf den Baugrundstücken sind mit hellen Oberflächenbelägen herzu-

stellen. 

C12 Nutzung solarer Strahlungsenergie  

Auf die seit Januar 2022 geltende Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen 

zur Stromerzeugung beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplatzflächen 

sowie die seit Mai 2022 geltende Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen 

zur Stromerzeugung beim Neubau von Wohngebäuden gemäß § 8a bzw. § 8b Kli-

maschutzgesetz Baden-Württemberg wird hingewiesen. 

C13 Mobilität und Versorgungsanlagen  

Auf das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfra-

struktur für die Elektromobilität* (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – 

GEIG) wird verwiesen. 
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D VERFAHRENSVERMERKE  

 

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat   21.11.2022 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  24.11.2022 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  02.12.2022 – 13.01.2023 

§ 3 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und  02.12.2022 – 13.01.2023 

sonstige Träger öffentlicher Belange 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Auslegungsbeschluss des Planentwurfes durch den Gemeinderat 24.04.2023 

 

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  27.04.2023 

§ 3 Abs. 2 BauGB  

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs   05.05.2023 – 16.06.2023 

§ 3 Abs. 2 BauGB 

Einholung von Stellungnahmen von Behörden und 05.05.2023 - 16.06.2023 

sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf 

und Benachrichtigung von der öffentlichen Auslegung  

§ 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans  …………… 

§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW 

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 

§ 74 Abs. 1 und 7 LBO i.V.m. § 4 GemO/BW 

Hiermit wird bestätigt, dass dieser Textteil (Planungsrechtliche Festsetzungen 

und örtliche Bauvorschriften) dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats ent-

spricht (Ausfertigung). 

Süßen, den   …………… 

 

 

 

Marc Kersting, Bürgermeister 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplans   …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung  

§ 10 Abs. 3 BauGB 

Inkrafttreten der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung 

§ 10 Abs. 3 BauGB 
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E ANHANG PFLANZLISTE 

Zur Anwendung sollen überwiegend die nachfolgend aufgeführten heimischen o-

der standortgerechten Gehölzarten kommen:  
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